
Anlage L 
 

Anforderungen an einen Kurs zu Prüfungen nach Abschnitt 3.4 der 
Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL): 
 

  Dauer: Acht Unterrichtseinheiten (davon zwei Einheiten Theorie). 

  Teilnehmerzahl: 5 pro Ausbilder im Praxisteil, maximal 10 pro Ausbilder im Theorieteil. 

  Die Mammographieeinrichtung muss dem Stand der Technik entsprechen. 

  Der theoretische Teil beinhaltet die erforderlichen Grundlagen zur Durchführung der 

Messungen der mittleren Parenchymdosis AGD und der Prüfung des 

Kontrastauflösungsvermögens gemäß Abschnitt 3.4 der QS-RL. Dabei sind sowohl die 

visuelle Auswertung als auch die automatische Auswertung zu berücksichtigen. 

  Der Praxisteil besteht aus der Erstellung und Auswertung von Prüfkörperaufnahmen 

unter Anleitung und dem eigenständigen Lesen („reading“) und visuellen Auswerten von 

Prüfkörperaufnahmen nach Abschnitt 3.4.2 der QS-RL als Test. 

  Der Praxisteil beinhaltet auch die Durchführung der automatischen Auswertung nach 
Abschnitt 3.4.3 der QS-RL. 

  Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein intensives, prüfungsähnliches Fachgespräch mit 
praktischer Übung nachgewiesen. 
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